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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.1971

Norm

ABGB §429

EVHGB Art8 Nr20

Rechtssatz

Vereitelt der Übersender die tatsächliche Übergabe der von ihm abgesendeten Ware an den Empfänger nach Aufabe

der Sendung durch "Abfangen" und Zurückbehalten, macht er die in der Aufgabe der Sendung gelegene

Traditionswirkung selbst wiederum zunichte.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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